
Lokales
i * Auf seiner Reise durch Deutschland und zum

uche unseres Kaiserhauses kam der Zar Ferdinand
Bulgarien am Donnerstag gegen Abend auch

' d) Cronberg und stattete unserer Schloßherrschaft
;• i Prinzenpaar Friedrich Carl von Hessen, einen
:i jcn Besuch ab.
11 * In der hiesigen evangelischen Kirche wird

rgen mit dem Vormittags-Gotiesdienst eine Ab-
edsseier verbunden, für die Glocken welche zu

tr 'eien der Landesverteidigung abgeliefert werden
t ssen. Von den vier Glocken des schönen Geläutes
*> ssen zwei abgegeben werden, nämlich die beiden
" cken, welche im Jahre 1883 geweiht und in

brauch genommen wurden, während die beiden
5 iäen aus dem Jahre 1466 wegen ihres gefchicht-

m Wertes, der Gemeinde auch fernerhin ver-
iben.— Es werden abgeliefert die große Luther-

•i de (des ; 1689 kg.) und die Hartmutglocke (des;
kg.), es verbleiben die I2-Uhrglocke(k; 930 kg.)

b- ibie Bürgerglocke (as ; 550 kg.)
n * Zur 29. Wiederkehr des Todestages des
i! !ns Friedrich III . hat der Herr Bürgermeister

>ens der Stadt Cronberg einen Kranz am
* lckrnal im Park niedergelegt.

* In der heutigen Nummer ist die neue
llalgebüürenordnunaveröffentlicht, die zugleich

I'* >it in Kraft tritt . Die Errichtung dieser Ordnung
l nötig ge>vorden, weil die Kosten der Anlage
Unterhaltung zu hoch geworden sind, um aus

- mige Weise bestritten zu werden. Ein besonders
>. wäre Belastung wird durch die Kanalgebühr
ä- >1 entstehen, denn sie beträgt nur 20 Prozent

^ebaudesteuer.
* Der Einmachzucher wird in unserer Stadt
nächsten Mittwoch zur Verteilung kommen. Es
° hierbei bemerkt, daß diese Verteilung nicht nach
bNgsschernen, sondern nach den Lrotkarten-

>» lrken, gegen Vorlage der weißen Ausweiskarten
Mhen wird. Die amtliche Bekanntmachung hier-
^ wird in der Dienstags-Nummer erscheinen.

* Herr Conditor Kleiner in Königftein
en Phoniert uns , daß es nicht wahr sei, daß sein

|*“ft amtl. geschlossen wurde. Man könne sich
Zeugen, daß es im Betrieb sei.

* Unser Gas -Lieferant kündigt eine amtliche
Ordnung über den Gasverbrauch an . Die Zu

;r' f.oer Kohlen ist nicht ausreichend um die Pro
des Gases zu sichern Sparsamkeit ist da

^ ^größte Pflicht. (Siehe Inseratenteil.)
. Die Ueberschreitung der Höchstpreise. Die
Melle für Gemüse und Obst sieht sich durch

W ,^ 'che , bei ihr aus den Nachgeordneten Stellen
y, , ^ eingehenden Beschwerden über Nichteinhal-

>»eer Höchstpreise erneut zu dem Hinweis veran-
' lderartige  Eingaben nur dann ihren Zweck

können, wenn sie die Einzelheiten, vor
°ie Namen der Personen, die die Preise über-

^ intj'il haben solle», und die geforderten Preise
!>' ŝ '^ a genau angeben, so daß ein Einschreiten

>f kann . Allgemein gehaltene Klagen und
ln?" °rden ohne Angabe solcher Einzelheiten sind

,h- Wert.
tnte mühdruschprämie nur für Getreide neuer

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird
■ ' h'ngewiesen, daß die durch § 1 der Bekannt¬

Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Großes Haupt -Quartier , 16. Juni 1917. (W .T .B . Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz

Armee des © emralfeldmarscball Kronprinz Rupprecbt von Bayern
Wieder steigerte sich die Kampftätigkeit an der flandrischen Front

erst in den nachmittagsstundsn. Starkes Feuer lag in der Gegen von
Holl̂ becke und roestl. von Warneton, rvo ein engl. Angriff durch die
zusammengefaßte Wirkung unserer Batterien niedergehalten wurde. An
mehrere Stellen der Artoisfront kam es zu heftigen Kämpfen. Nach dem
Scheitern der Angriffe am 14- Juni abends griffen die Engländer erneut
östlich von Loos an. Anhaltische und altenburger Bataillone wiesen den
Feind ab und warfen ihn im Nahkampf zurück, wo er eingedrungen rvar.
Auch nordwestlich von Bullecourt wurden die Engländer, die am frühen
morgen bis in unsere zweiten Graben vorstießen durch einen kräftigen
Gegenangriffe von dort wieder verdrängt. Heute früh baden sich hier und
östlich von Monchy neue Gefechte entwickelt.

front des deutschen Kronprinzen
Längs der Aisne und im Westteil der Champagne nahm die Artillerie-

Tätigkeit abends erheblich zu und blieb an vielen Stellen auch in der
Nacht lebhaft.

Hrmee des 6eneralfetdmarscbaU Herzog Hlbrecbt von Württemberg
Erkundungs -Vorstöße brachten in der Lothringer Ebene eine Anzahl Gefangene ein.

Oestlicher Kriegsschauplatz
Keine Aenderung der Lage.

An der JMazedoniscben front hielt sich die Gefechtstätigkeit in mäßigen Grenzen.
Der erste GeneralquartiermeistLr: kuvendorfi.

machung über Frühdrusch vom 2. 6. 1917(Neichs-
Gesetzbl. S . 443) ausgesetzten Druschprämien für
frühzeitige Ablieferung von Getreide nur für Ge¬
treide aus der Ernte des Jahres 1917  gewährt
werden. Aus der früheren Ernte stammendes Ge
treide, das noch nach Beginn des Frühdrusches,ab
geliefert wird, gewährt kein n Anspruch auf Zah
lung der Druschprämien. Im Gegenteil tritt bei
schuldhaft verzögerter Ablieferung des Getreides
alter Ernte Enteignung ein.

* Nach der Bekanntmachung vom 6. April
1916 über Zichorienwurzeln dürfen Zichorienwpr-
zeln bekanntlich nicht verfüttert werden, sie haben
vielmehr ausschließlich der menschlichen Ernährung
zu dienen. Hierbei war beabsichtigt, die Zichorien
der Verarbeitung für Kaffee-Ersatzzwecke oorzube-
halten . Nachdem neuerdings mehrfach eine Ver¬
wendung der grünen Zichprien zur Verarbeitung
aus Zucker, Spiritus oder Färbmittel geplant wird,
wurde bestimmt, daß die Zichorienwurzeln nur als
Kaffee-Ersatzmittel verwandt werden darf.

Sonntagsgedanken.
I n H e imatwald

Du warst npir ein täglich Wanderziel,
viellieber Wald , in dumpfen Jungentagen,
ich hatte dir geträumten Glücks so viel
anzuvertraun, so wahren Schmerz zu klagen.

Und wieder such ich dich, du dunkler Hort,
und deines Wipfelmeers gewaltig Rauschen,
jetzt rede du ! Ich lasse dir das Wort!
Verstummt ist Klag und Jubel . Ich will lauschen.

E . F. Meyer.
** *

Im Walde fühle ich mich nie einsam
Bismark.*

* -«r

In die Stille ! Sonst geht uns die Kraft aus,
um innerlich fertig zu werden mit der verwirrenden
Fülle aufregender und abstumpsender Eindrücke,
wie sie jeder neue Kciegstag lningl in unaufhör¬
licher folge.

Bbonnemtntspreis pro Klonat nur 60 Pfennig frei ins Z
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Hmtlicbe Bekanntmachung . -s,
Butter-Ausaabe Erklärung!

44 4̂4 ^ 4 V « }m Einverständnis mit dem Herrn Bürgermeister
Am Montag den 18. Juni d. 2s . vormittags von

8 Uhr ab wird im Geschäftslokal von

D. Gernhardt Wwe. Steinftraße 7.
Butter gegen Abgabe des Abschnittes

in folgender Ordnung ausgegeben:
Vormittags:

von 8—9 Uhr an Inhaber der Bezugsscheine
Nr 616— 900

von 9—10 Uhr Nr . 901—1200
von 10—11 Uhr Nr . 1201—1800
von 11—12 Uhr Nr . 1301—1800

Nachmittags:
von 2- 3 Uhr ' Nr . 1801—2100
von 3—4 Uhr Nr . 2101—2400
von 4- 3 Uhr Nr . 2401 —2700
von 8- 6 Uhr Nr . 2701—2950

Die angegebenen Zeiten sind genau einzuhallen.
Cronberg, den 16. Juni 1917.

Der Magistrat.

im Einverständnis mit dem Herrn Bürgermeister
auf dem Kreislebensmittelamt zu Bad Homburg
v. d. H., einige Lebensmittel als Sonderzulage er¬
halten haben. Alle sonst über diesen Vorfall um¬
laufenden Gerüchte find unwahr.

Cronberg, den 13 Juni 1917.
Frau Margareten Weber. Frau Emma
Gottschalk. Frau Gertrud Jung . Frln.
Maria Müller . Frln . Gertrude Klein.

meid
ptlidi

WtTrihrrMpftf ' stelle ich bis zum 1. Juli
«V4t444 ) t44t ^ s4v nur  Dienstags u. Donners¬
tags, nachmittags von 3—4 Uhr aus . '

Dr. Spielhagen,  Sanitätsrat.

Die Stadt hat noch
Sauerkraut
Heringe in Gelee

' Seefische
zu haben im

Kon suui-'Wevein.

Amtliche Futterausgabe.
Montag , den 18. Juni von 7—9 Uhr vormit-

tags werden im Erdgeschoß der Turnhalle folgendePuttexa zrtäJsreX
ausgegeben. Kleie  für Milchkühe nach letzter
Zählung je Kopf 3 Pfd ., für 10 Pfg . Raps¬
kuchen  oder Leinkuchenmehlje  Kopf 2 Pfd.
je 20 Pfg. Für Pferde Eiweirstroh  kraftfutter
je !/o Etr. 12 Mark. Hafer  futrermehl je Kopf
5 Pfd . je 27 Pfg . Obsttrester  für Hühner und
Schweine je Pfd . 15 Pfg . Futterkalk  zur
Aufzucht von Jungvieh je Pfd . 20 Pfg . Leere
Säcke von letzten Ausgaben von Haferfchalen und
Schnitzel find abzugeben.

Im Auftrag des Magistrats
Ph . P . Henrich.

Holzversteigerung.

Gefunden sind: 1 Tamen -Gürtel, 1 Decke
Cronberg, den 15 Juni 1917.

Die Polizeiverwaltung.

Milchversorgung betr.
Die Atteste von Kranken zum Bezüge von

Vollmilch müssen vor dem l . Juli auf den für den
Obertaunuskreis vorgeschriebenenFormularen er¬
neuert und rechtzeitig bei dem hief. Bürgermeister¬
amte eingereicht werden.

Cronberg, den 11. Juni 1917. ^
Der Magistrat . Müller -Mittler.

Beschlagnahme
von Dachkupfer, Blitzableitern usw.

Die Ausführungsanweisung zu der Bekannt¬
machung von 9. März betreffend Beschlagnahme,
Meldepflicht. Enteignung und Ablieferung der bei
öffentlichen und privaten Bauwerken zu Blitzschutz¬
anlagen und zur Bedachung verwendeten

nicht gedeckten Kosten der Kanalisation wird NÄ
Maßgabe der folgenden Bestimmungen eme sm
laufende Kanalbenutzungsgebührerhoben.

§ 2 .
Gebührenpflichtig ist jeder Eigentümer eim

bebauten Grundstückes, das an die städtische Kanali
fationsanlage mittelbar oder unmittelbar angeschlA
fen ist. Als ein Grundstück sind auch mehrere räm
lich zusammenhängende, eine wirtschaftliche Einh«
bildende bebaute Parzellen anzusehen, selbst wei
eine oder mehrere von ihnen an die Kanalisation
anlage nicht angeschlossen sind. Außer dem Eigei
tümer haftet auch der Nießbraucher des Grundstück
Mehrere beteiligte Eigentümer hasten als Gesan
schuldner.

8 3.
Die Gebühr berechnet stch in Prozenten!

vom Staate veranlagten Gebäudesteuer. Sie di
100 Prozent nicht übersteigen. Der über die his
der Gebühr alljährlich zu fassende Beschluß bedl
der Genehmigung des Bezirksausschusses.

Für Grundstücke, die vom Staate zur Gebi
desteuer nicht oder nur teilweise veranlagt werbt
oder noch nicht veranlagt sind, wird der Veranl« *,,e ae
ung zu den Kanalgebühren ein fingierter Gebäu!
steuernutzungswert des Grundstücks zu Grunde gelt
und von dem Magistrat unter sinngemäßer Anw«
düng der für die Veranlagung der Gebäudeste
geltenden Vorschristen ermittelt. Bei Neu-,
und Erweiterungsbauten wird die Neuveranlaßi
zur staatlichen Gebäudesteuer der Gebührenrechni
zugrunde gelegt.

2m F

L 4.

Kupfermengen,

2 m Mittwoch, den 20. ds. Mts ., von 9 Uhr
vormittags ab, findet in der städtischen Turnhalle
die Versteigerung von

25 Fichten-Stangen I. Klasse,
45 „ „ n . n
20 „ „ Hl.
28 rm Fichtennützholj

statt.
Cronberg i. T ., den 16. Juni 1917.

Der INaaistrat. LNüllcr-Mitllcr.

einschließlich lupserner Dachrinnen, Absallrohre,
Fenster- und Eestmsabdeckungen, sowie einschließlich
der am Blitzschutranlagenbefindlichen Platinteile,
kann bei der Orts -Merallsammellstelleeingesehen
werden.

Es ist daraus ersichtlicb, daß alle jvorgenannten
Teile der Beschlagnahme unterliegen und gemeldet
werden müssen, falls nicht dem Besitzer schon eine
Eigentumsüberlragung zugegangen ist. Es gilt dies
besonders für die Blitzableiteranlagen, welche durch
eine frühere Bestandsaufnahme noch nicht erfaßt
worden sind und deren Abnahme und Ersatz durch
andere Materialien im Lause des Sommers er¬
folgen muß, da Ablieferungfrist spätestens der 10.
November ist.

Die Meldeformulare sind von der Orts -Metall-
fammelstelle erhältlich und wird dort auch Auskunft
über die Angelegenheit erteilt.

Bad Homburg r . 6. ft., den 22. Urai 1916.
Ter Königliche Landrai.

I . V. : von Brüning.

Die Festsetzung der Gebühr (§ 3) erfolgt
jedes Steuerjahr durch den Haushaltsplan
Stadrgemeinde. Sie ist alljährlich in ortsübl«
Weise zu veröffentlichen.

§ 5.
Die Gedührenpflicht beginnt mit dem er?

Tage des auf den Monat , in welchem der KB
anfchluß in Benutzung genommen wird, folge»!
Monats und endigt erst mit Ablauf des Mo»̂
in welchem der Anschluß beseitigt worden ist.

pflidv
Perloj

Wahrh
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§ 6

Nach Mitteilung des deutschen Jndustrie-
Büro's in Brüssel sind bei 2 Mark Tagegeld und
freier Station Arbeiter und Arbeiterinnen für die
Landwirtschast in voraussichtlich großer Anzahl zu
bekommen.

Anträge auf Ueberweisung eines Arbeiters
oder einer Arbeiterin sind bis Mittwoch, den 20.
d. Mts ., auf Zimmer 8 des Bürgermeisteramtes zu
Hellen.

Cronberg, den 16. Juni 1917.
Der Magistrat Müller-Mittler.

Wird mit dem Hinweise veröffentlicht, daß die
vorgeschriebenen Vordrucke zur Meldung auf
Zimmer 5 des Bürgermeisteramtes unentgeltlich
abgegeben werden. Die ausgefüllten Meldungen
sind dieselbft vormittags bis längstens 20. nächsten
Monats zurückzugeben.

Cronberg, den 13. Juni 1917.
Der Magistrat . Müller -Mittler.

Für das Steuerjahr 1917 (d. i. vom 1. April
1917 bis 31 . März 1918) werden als Gemeinde¬
steuer 100 Prozent der vom Staate v̂eranlagten
Realsteuern (Grund -, und Gewerbesteuer), sowie
lOO Prozent Zuschläge zur Staatseinkommensteuer
erhoben, was wir hiermit gemäß 8 9 der Ordnung
treffend die Veranlagung und Erhebung der
direkten Gemeinfteuern im Bezirke der Stadt
Cronberg vom 16. Oktober 1894 in Verbindung
niit ß 65 des Kommunalgabengesetze? vom 14.
Juki 1893 zur öffentlichen Kenntnis bringen.

Cronberg, den 15. Juni 1917.
Der Magistrat . Müller-Müller.

» Gebührenordnung
betreffend Kanalbenutzung.
Aus Grund der §§ 4, 8 und 77 des Kommu¬

nalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893(G.S .S 152)
und der übereinstimmenden Beschlüsse der städtischen

Körperschaften vom-^ -^ 5^ . und ~ 1917K 23 . Aprrl 25. Mai
wird mit Genehmigung des Bezirksausschussesfür
den Gemeindebezirk Cronberg folgende Gebühren¬
ordnung für die Benutzung der städtischen Kanali¬
sationsanlage erlassen.

§ 1-
Zur Aufbringung der brsher durch die be¬

stehende Gebühr (Kanalgebühr gemäß Ortsftatut
über den Anschluß der Privatentrvässerungsanlagen
an die öffentlichen Siraßenkanäle vom 1. Mai 1901)

Die Gebühren sind in vierteljährlichen
trägen in der ersten Hälfte des zweiten 3®j
eines jeden Vierteljahres an die Stadtkasse zu
len. Sie unterliegen der Beitreibung im Ve
tunqszwangsversahren.

8 7-
Der Abgabepflichtige ist berechtigt, innr

einer Nusschlußfrist von vier Wochen ncflh der)
stellung der Zahlungsaufforderung gegen die
anziehung (Veranlagung) zu den Gebühren bei
Magistrat Einspruch zu erheben. Gegen den
schluß steht dem Pflichtigen binnen einer mit
ersten Tage nach erfolgter Zustellung beginne»"
Frist von zwei Wochen die Klage im LerwalM
ftreitversahren offen.

Tie Erhebung des Einspruchs bezw, der
entbindet nicht von der Verpflichtung, die
vorläufig zu entrichten.

8 8-
Diese Gebührenordnung tritt mit dem "

der Veröffentlichung im Cronberger Anzeige
Kraft.

Eronberg, 1. Juni 1917. , ,
Der Magistrat. Müller-MM

B . A. 123
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Genehmigt.
Wiesbaden, den l0 . Juni 1917. ^.

Namens des Bezirksausschuß
(S .) Der Vorsitzende. >

In Vertretung : Dr . Mev!^
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setzt:

d)
c)

ü)
e)

£)

h)

Heuausfuhrverbot

a)

Das auf der Gemärt
Cronberg gewonnene Heu ^
für die Ausfuhr außerhalb jj
Gemeindebezirkes hiermit.aniA
gesperrt. Zuwiderhandlungen!l
strafbar.

Die Polizeiverwaltung : Müller

d)
c)

ü)
')



Polizeiverordmmg.

iä

lii

Aus Grund der Bestimmungen des ß 6 der Allerhöchsten Vorord¬
nung über die pol .-verwallung in den neu erworbenen kandesteilen
von 20 . 9 . 1867 ( h . S>. 5 . ^529 ) sowie des - lsi 2 des Gesetzes über
die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . 8 . s883 ( h . S . S . 195)
bestimme ich unter Aufhebung aller entgegenftehenden polizeilichen Vor.
schriften nach Zustimmung des Kreisausschlusses für den Umfang des
Dbcrtaunuskceises über die Meldepflicht Zureifendcr:

8  l-
Zeder , der in einen Gemeindebezirk des Dbertaunuskreifes

seinen Wohnsitz dauernd verlegt (zuzieht ) oder innerhalb des Gbcr-
taunuskreifes den Wohnsitz Wechselt , ist binnen \2  Stunden bei der
Grtspolizeibehörde zu melden.

2. Das Gleiche gilt für einen nur vorübergehenden Aufenthalt,
insofern sich dieser über Nacht erstreckt.

8 2.
V. Die Verpflichtung des § l liegt jedem , der eine Person aus-

dung Per - nimmt , sei es auch nur vorübergehend und unentgeltlich , sowie auch
pflichtete dem Avziehenden ob.
Pttlonen . 2 . Gastwirte und sonstige Personen , die Ankommende gegen Ent¬

gelt anfnebmcn (gewerbsmäßige Beherberger ), trifft die Meldepflicht
auch für Personen , die sic nur am Tage aufnchmen

W 8 ö.
IDeidezettel ( . Zeder , der eine Person über Nacht aufnimml , oder dessen

Stelltvertreter — der gewerbsmäßige Beherberget , auch im Falle der
8 2 Abs . 2 — ist verpflichtet , Zureiscndcn — auch allcinrcisenden
Militärpersonen — sofort nach der Ankunft einen Meldezettel des an - Hushang
geschlossenen Musters zur eigenhändigen Ausstellung vorzulegcn.

Illelöe-
pilidit.

Im IPel-

2. 3 n Stabten haben gewerbsmäßige Beherberget die Frem dcn-
meldung W Z und 5 ) mindestens zweimal am Tage zu den von der
Octspolizeibehörde bestimmten Zeitpunkten abzuliesern.

5 . Auf . dem Lande genügt für alle Meldepflichligen ( 2) , sofern
die Grtspolizejbehörde sich nicht am Del befindet , zur Wahrung der
Meldefrist (innerhalb \2  Stunden nach Ankunft ) Ablieferung an den
Gemeinde - oder Gutsvorstand , der die Meldezettel gesammelt einmal
am Tage zu den vom Amtsvorsteber zu bestimmenden Zeitpunkt ab-
juliefcrn bat.

8 ~•

Bnzeifle Zeder , der eine Person ausnimmt , bat sofort die Polizei zu be-
Vercläch . nachrichtigea , wenn der Zureisende die Erfüllung des § H weigert oder

tigrr . durch sein Wesen , die Art seines Geväcks , fein unbegründetes verweilen
am Grt , durch Beobachten oder Ausfragen oder sonst wie verdächtig
erscheint.

n  8 8-
Durch - - amtliche Personen , die Zureisende aufnehmcn , sind verpflichtet

iudiung . den Polizeibehörden , die die Befolgung vorstehender Bestimmungen -,
nachprüfen , aus verlangen ihre Räumlichkeiten zur Durchsugung an-
standslos zur Verfügung zu stellen . Von dem Zureisenden ailt das
Gleiche binfichtlich feines Geväcks.

- . § 9-
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder

entsprechender Aast aeabndel.

^ ' § 10.
Gewerbsmäßige Beherberger haben die Anordnung an kür jeder¬

mann fichibarer Stelle auszuhängen.
I u

Strafen.

Snkraft-
treten.

L . . .
§4 * _ r 1 •

p WahrheitS - 1. Der Zareisendc bat den Meldezettel sofort vollständig und Verltöltni ; ! . Durch vorstehende Regelung werden die besonderen Vorschriften
jemälle 8 n - wahrheitsgemäß auszufüllen , auch seiner vcamensunterschrift seinen 2 Û anderen über die An - und Abmeldepflicht der Ausländer nicht berührt
joden lies Stand oder Beruf wahrheitsgemäß beizufügen.
Fremden. 2. Auf Erfordern des Ausnehmenden haben sich die Zureisenden

über die Richtiakeil ihrer Meldeangaben ausruweisen
8 5.

Fremden» l . Gewerbsmäßige Beherberger hapcn die Zureisenden sofort
duckt. nach der Ausfüllung des Meldezettels in ihr Fremdenbuch einzulragen,

dessen Seitenzahl polizeilich abgestempelt sein und dessen Spalten mit
dem Muster des Mcldezettels übcrcinstimmcn müssen . Die Eintragung
bat der Wirt usw . durch vermerk aus dem Meldezettel zu bescheinigen.

2.  Die Fremdenbücher müssen den polizcibcamten auf Verlangen
zur Einsichl vorgelegt werden.

8 6.

Belieferung Die Meldezettel sind vom Ausnehmenden , versehen mit dessen
^er lllelde - Sichtvermerk — bei gewerbsmäßigen Beherbergcrn auch mit der Bc-

rette!, scheinigunu des § 5 Abs. ( 5 2 — der Grtspolizeibehörde innerhalb
der Friß des § ( zuzustellen . Der Zuziehcnde hat für die Ablieferung
des Meldezettels , der in zwei Stücken auszusertig . n ist, selbst zu sorgen,
wenn er von auswärts , ohne bei einer dritten Person zu übernachten,
unmittelbar in seine Wohnung einzieht.

[Ileldepor - ^ 2. Auch die über den Aufentbatswechsel und die tägliche Meldc-
fckiriklen . Pflicht von Angehörigen feindlicher Staaten für Dauer des Krieges

erlassenen allgemeinen Bestimmungen bleiben unverändert bestehen.
3 . Ebenso bleiben die Polizei -Vorschriften über die Abmeldepflicht

unberührt.
§ 12.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ibrer Veröffentlichung im
Kreisblau in Kraft.

Bad Homburg v . d £}. , den 7. Marz lyl 7 .
Der Königliche kandrat Z . v . von Brünnig.

Wird veröffentlicht . Die Anmeldungen haben von jetzt ab in
zweifacher  Ausfertigung bis )0  Ahr vormittags au » Zimmer 5
ocs Bürgermcisteramles zu erfolgen . Die hierzu nötigen Vordrucke find
in der Druckerei de» Eronbergec Anzeigers zu haben,

Die genaueste Befolgung der vorstehenden sehr wichtiaen Be¬
stimmungen ist von allen Beteiligten zu beachten . Bei Zuwiderbandlung
müßte unnachsichtlich Bestrafung erfolgen.

Lronberg , den y . März ( 9s7.
Die polize iverwaltung . Müller -Msttlre.

Die Preiskonmission für den Regierungs-
bezirf Wiesbaden hat in ihrer Sitzung vom
19. Mai beschlossen:
: Es werden folgende Erzeuger -Höchstpreise festge¬
setzt: ‘ '

a ' Erbsen . bis 20 . Zuni 30 pfg . , später 25 psg . ;
ch Zuckercrbsen : bis 20 . Zum 35 Pfg . später30psg . ;
ch Bohnen : Stangenbohnen 25 pfg . , Buschbohnen

22 Pfg . , Puff - ( Sau ) Bohnen 20 psg . , Wachs-
und Perlbohnen 50 Pfg .;

ü ) Mairüben : 7 pfg.
e ) Karotten ohne Kraut : ab (0 . jZuni , 24  pfg . ,

ab i . August f5 pfg.
Gelbe Rüben , Mohrrüben und Mohren ohne

Kraut : bis 5 ( . August , \2  pfg.
k ) Kohlrabi : ab 20 : Zuni , 20 pfg ., ab 20 . Juli
. . 15 Pfg.
B) Frühweißkohl : vom ( 5 . juli bis ( 5 . August,
c 15 Psg.

, . Ferner werden folgende Erzeuger -Höchstpreise für
>üühobst festgesetzt:

^ Erdbeeren : I . Wahl II . Wahl
in der ersten Woche nach dem
Erscheine ^ der Freiland -Erd-
dccrcn auf dem Markte 60 40
in der zweiten Woche 60 30
später 50 25

» 0) Walderbeeren : 80 pfg . ;
flss C1 .Zohannisbeercn : weiße und rote 25 pfg,

schwarze 36 pfg .;
) Stachelbeeren : 25 pfg . ;

e|  Süßkirsche, , : in der ersten und zweiten Woche
(lach den , Erscheinen auf dem Markte 55 pfg . ,
später 22 pfg .;

> bauerkirschcn : beste Ware zum Einmachcn)
35 Pfg ., unsortiert 20 Pfg.

f Bemerkungen:
«inct ' ' ^ enn über den Zeitpunkt des Erschcines
st r Ware auf dem Markte Streitigkeiten enstehcn,

die Bczirksstelle für Gemüse und Gbst den
'^ »nkl f«st.

;lc(l

2 . Es wird nochmals daraus aufmerksam ge¬
macht , daß di « festgesetzten Preise Erzeuger - Höchstpreise
sind . Die Großhandels - und Kleinhandels -Höchstpreise
werden vom zuständigen Kommunalverband festgesetzt.

Verkäufe die der Erzeuger direkt an den Ver¬
braucher vornimmt , unterliegen dem Kleinhandels-
Höchstpreise.

5 . Die festgesetzten Preise gelten für alle im
Regierungsbezirk Wiesbaden erzeugten Waren ; maß¬
gebend ist , ob das Grundstück des Erzeugers im Be¬
zirk liegt , von außerhalb eingeführten Waren werden
auf Grund dsr Verordnung des Herrn Reichskanzlers
vom 3 . April (917 (Reichsges . BI . (307 ) aus Basis
der im Erzeuger -Bezirk gellenden Erzeuger -Höchstpreise
verkauft.

Wiesbaden , den ( y . Mai lyl «.
Bezirkstelle f. Gemüse und Gbst f. d.

Reg -Bez . Wiesbaden.
Der vositzcnde.

Die preiskominisfion für Gemüse und Gbst für
den Regierungsbezirk Wiesbaden hat in ihrer Sitzung
von 6 6 . f 7 beschlossen:

8 1- *
Für die Erdbeeren gelten die in der Bekannt¬

machung von ly . Mai festgesetzten Preise für die ( .
Woche bis zum ( 0 . Juni einschließlich ; die für die
2 . Woche festgesetzten Preise gelten bis zum ( - Zuni
einschließlich.

* § 2
Da die Kirschenernle sich weniger günstig ent¬

wickelt hat , als cs bei der Bekanntmachung vom ly.
Mai vorauszusehen war , ist es notwennig (geworden,
die Erzeuger -Höchstpreise für Süßkirschen zu erhöben
und zwar betragen die Preise

a ) bis zum l5 . Juni cr . einschl . 38 psg . für das
Pfund

b nach dem l5 . Zuni cr.
für Süßkirschen I . Wahl 35 pfg . für das pfd .,

H -28• rr tr rr rr if

Als Süßkirschen I . Wahl darf n «r großsrüchtige,
tadellose Ware geliefert werden . Zn Zweiselsfällen

entscheidet m solchen Gemeinden , in denen eme Markt-
vcrwallung vorhanden ist , diese , sonst ist die Ent¬
scheidung von der zuständigen Grtspolizeibchörde durch
Sachverständige treffen zu lassen.

8 3
Ls werden ferner folgende Erzeuger -Höchstpreise

festgesetzt:
1) Himbeeren:

a ) Tafelware (Gartenhimbeeren in für das
iorgfälttger Korbpackung bis zu Pfund.
8 Pfund ~ 60 Pfg"

b ) sonstige Himbeeren (preßware ) ^5
2) Heidelbeeren (Blaubeeren ) 27 "
3 ) preisselbeeren 35  "
-h Reineklauden , große , grüne 30
5 ) Mirabellen ^0

Aus die am Schluffe der Bekanntmachung vom
ly . Mai l91 < abgedruckten Bestimmungen wird
wiederholt verwiesen.

Frankfurt a . ITT. , den 6 . Zuni jyl 7.
BezirkssteUe für Gemüse und Gbst für den

Regierungsbezirk Wiesbaden.
Der Vorsitzende.

Wird veröffentlicht.
Lronberg , den > l ( Zuni Iyl7.

Der rAagistrat . Müllcr -Nitter.

Außer den bereits bekanntgegebenen 12 Ehren-
feldhütern haben wir noch die nachfolgenden Herren
zu Ehrenfeldhütern bestellt und amtlich verpflichtet:

13 . Landwirt Philipp Friedrich Weidmann u.
14 . Landwirt Ludwig Weigand.
Die Genannten haben die Rechte und Pflichten

eines Beamten.
Eronberg , den 13 . Juni 1917.

Der Magistrat . Müller -Mittler.



Die Kohlenzufuhr deckt unseren
Bedarf für die Gaslieferung nicht.
Es besteht die Gefahr der Letriebsein-
stellmrg. Wir bitten daher dringenst mit
Gas za shären,  wo immer nur möglich, insbe¬
sondere Warmwasserversorgungs -Anlagen und Gas¬
badeöfen außer Betrieb zu setzen, bezw. nicht mehr
zu benützen. — Eine behördliche Verordnung , die
Einschränkung des Gas -Verbrauches betreffend , wird
in den nächsten Tagen erlassen werden.

Hainstratze8Grollei« .motinuna
per 1. August zu vermieten

<5

WN-UMU SSS-UiMklklllUl.

Qualitäts Cigarren

Stammburg St . 20 S
100 „ 18,50 JC.
50 „ 9,50 Jt

Wer gibt ^
für Kranken täglich einen Liter

ab. Angebote an Die Geschäfts¬
stelle bs . Bl.

Zollern Keule
Hamburger „

3 St . 50

Ei Ei (100 . 16,50«/*

Cigaretten, alle Preislagen
empfiehlt

Phil. Jak. Liedemann,
Hauptstrasse 25.

m
von 2 Morgen Wiesen zu ver¬
kaufen bei

Joh. Weidmann,
Mauerstraße.

haken

S i n 3» a c h t ©p f e
bis 7ö Lu *’>■Inhalt

ver schieden er A asfütirung

2 junge und 2 ältere, zu ver¬
kaufen. NäüGeschäftsstelle.

zu vermieten. Kl. Hintergasse2

Haus
mit etwa 5Zimmer zum Allein¬
bewohnen, mit Garten , p. 1. Ok.
ds . Is zu mieten gesucht

Näh. in der Geschäftsstelle

nach jeder Photografie in

Breme. m,  Utk»- uno iWlk»lll« i
fertig gemalt oder auch zum Selbstübermalen

—- liefert billigst - — -

W .  Schnake KtoHWMrtrat . 12

Die Sparkasse
des

NW-Min(ür aoaüptau.urngpopno
e . 0 . m . u . h

nimmt

Spareinlagen

nuaUPtlFra. nusDPifprin
gesucht. Kaiserlichê Postamt

Villa Slika
Schönberg Wiesenau 28.

Schön möbl. 3 Zimmer Woh¬
nung und einzelne Zimmer
auf Tage , Wochen, Monate
bill. Preise elekt. Licht Bad
Schatt . Garten. _ _

Eine schöne freundliche
Wa *fmsi ;*iar

3 Zimmer, Küche u. Zubehör
Frankjurterstraße 26.

G 0 I 000 G 1 ä 00 »
bis 0 Liter Inhalt.

SoaigtQUser
soweit Vorrat.

Georg[ünfehke
IE3Ia.u .pts trass b 35 ,

ffr

Geigenfchule
somgt.niunttairpRtor(jansKoieinne««

| ehern. Schüler von Prof. Zolepli Joachim u. Prof.
Huguff Vilhelmj

u. Fräulein Lilly Rolenmeyer
Frankfurt a. Hl. - Cronberg*Schönberg.

| Aufnahme finden vorgeschrittene, wie Anfänaer, Erwachs
^ sene, begabte Kinder, wie insbesondere auch junge Damen.
« Der Unterricht soll durchgehend Winters und Sommers an
$ bestimmt festflehenden Tagen der Woche ahgehalten werden
jv und zwar je nach Wunsch in Form von Einzelunterricht
«> oder gruppenweise, zwei oder drei Schüler zusammen.

Uebungen im Zusammenspie'. Streichorchesterspiel.
Vorspielabende.

Für Däuser, welche da; Zusammenspiel (Geige mit
Tlavier, Kammer Musik) zu pflegen wünschen stehen tüch-

von ITIark1.— an und höher.

ztnshifcm  bei täglicher Verzinsung.
— SparkaHenbüdier werden unentgeltlich geliefert. ~
Der Verein haftet mit feinem großen Vermögen für die

Spareinlagen.
Kaifenltunden:

Montags, Uliftwochs und Freitags von 2 bis 4 Uhr.
Donnerstags von 2 bis 3 Uhr.

Büro: 1.

Celefon Römer 4b44

Steinhöfels
Handelsschule

Frankfurta. Kl.
Kaiserstrasse 31

©egr. 1895
Gründliche Vorbereitung von
von Herren und Damen für denkontorbsruk

in geschlossen durchgeführten
Halbjahres¬

undZahrsskurlsn.
Die nächsten Handelkurse be¬

ginn« ! ain 1. 2uli.
Kurse in einzelnen Lehrfächern
können jederzeit begonnen werden

Man verlange Profpekt!

^ 3^ tige geigertsche Kräfte zum Musizieren zur Verfügung. ,
® Anmeldungen werden Wiltwochs und Samstags oon 51/« »
cu fite, fi1/« tm -tmnff urter m (TmnhptYt oniapn enl«v bis 6V2 Uhr im Frankfurter Hof in Tronberg entgegenge-
$ nommen. Schriftliche Anfragen an

Hari8 Rosenmeyof,
Königl. Musikdirektor |Frankfurta. NI. Schleidenstr. 18I

Ohne Bezugsschein.

ein großer und ein kleiner Erd¬
beerkasten mit 60 Erdbeer¬
körbchen ein großer Ziehrvagen,
6 Hühner und ein Hahn (l Jahr
alt) eine Jauchenpumpe und
eine Gartenpumpe

Adam Britenbühl , Eschborn.

-Hfl

Herren-, Knaben- und
Kinder- Stroh-Hüte

DäIüi .t2Sra,

Cravatten, Damen- und Herren
Kragen in schönster Auswahl.

Damenstrümpfe,
(Flor - und durchbrochen)

Kindersocken.
Wl'userr- Gült unö WorL

l
$
05
000000eo;

-5$ empfiehlt
Phil. Jakob Liedemann,

Hauptstraße 25.

d
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